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Bericht--

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (91 der Beilagen): I brnuch ffiiamen wird. Demnach wird Österreich 
Europäisches Übereinkommen über die Über- die Bestimmungen nicht annehmen, welche die 
wachung bedingt verurteilter oder bedingt Vüllstl'eckung yün Urtei1en oder die gesamte 
entlassener Personen samt Anlage, Erklärun- UroeiIsvollstreckuIlJg heha:ndeln. Dafür 1st die 

gen und Vorbehalten El'wägung maßgebend, daß gleichzeitig das Euro­

Das gegtenständlich-e übereinkommen - süll, 
nachdemqerei,os daJs Europäi,sch'e AusLieferungs­
übeIOeinkommen UIlJd das Europäische überein­
kommen über d~e Rechushilf,e ,im Straf'sachen -
auch für öster!,eich - in Kraft suehen, ehenso 
wie di,e von öst-erreich bereits unter2)eichneoen 
übereinkümmen über die internationa1e Gel­
tung yon Strafurteilioo und über die übertra­
gllIlJg Ider iStrafv,erfolgung zu ,emer weiteren 
Verstärkung der zWLschenstaatlichen Zusammen­
arbeit der ,MitgLiedsstaaten des Europaraoe's auf 
strnfrechtlichem Gebiet beitJrag'cn. Bs enthält ,die 
Verpflichtung der VertfaJg~staaten zur gegen­
seitigen HilfeLeisl:ung hei _ der .oberwach'llng yon 
Rechtsbrechern, @eg'en die ~n einem der Ver­
tr<1Jg,sstaaten ,eine bedimgte Maßnahme y,erhäiLgt 
wurde. DLese Möglichkeiten sollen für doo Rich­
!ler ,den Anr,eiz bieten, auch bei P,ersünoo, die 
ihren hufenthalt im Ausland haboo,· von be­
dingten Maßnahmen Gebra.uch zu machen. Vür­
aus~etzung jeder überwachung ist, wie I1egd­
mäßig ,auch ,im Flane der anderen übereinküm­
mendes Eurüparates -auf s,trafr-echtlichem Ge­
biet, d]e beideI1Seiti:ge Strafbarkeit. 

In der Anlage 'sind d~e zu dem übereinkom­
moo zulässigoo Vürbehalte enthalten, yon denen 
österr-eich betreffend ZifFer 1 .dies-er Anlage Ge-

Dr. Gradischnik 
Berichterstatter 

päische über,einkommen üher die inrernatiooale 
Geltung von Strafur,teilen ratiifiz-i.ert werden 
~oll, ,da:s als ,das 'spätere und umfalSren.dere über­
einkommen anzusehen ist. 

Der Justizau~chuß hat das gegenständliche 
übereinkommen ,in ,~emer SitzUJIlg am 16. Jän­
ner 1980 in Verhandlung genümmen und ein­
stimmig beschlüssen, dem Hohen Hause die Ge­
nehmigung des Abschlusses dieses übereinkom­
mens zu empfehlen. 

W,einers war der Jru'Stizau~schuß der Meinung, 
daß im vüdiegenden F<a;llerue ErLaSisUing eines 
besünderen iBundesge~etzes im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 B-VG zur überfühIOung des Vertrags­
~nhahesin die il1lllersta;a:01iche Rechtsordnung 
entbehrlich ist. 

Als Er@ebn~s ,seiner 'B'eramng stellt der JUiStiz­
ausschuß !Sümit den A nt rag. d.er Natiülllawt 
wüUe heschließen: 

Der Abschluß des Europäischen übercinkom­
rnetts üher die üherwachung bedingt yerur~ 
teilter üder bedingtent1a~,ener Personen samt 
Anlage, Erkläru'ngen und Vürbehalten (91 - der 
Beilagep.) wlird -genehmigt. 

Wien, 19800116 

- Dr. Broesigke 
Obmann 
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